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[Literatur zum Presserecht (für alle Bundesländer): Löffler, Presserecht, Kommentar, 4. Auflage 1997, 288,00 DM]





Je nach Bundesland gibt es abweichende Regelungen, die hier nicht im einzelnen aufgeführt werden können. Welches Landespressegesetz Anwendung findet richtet sich nach dem Erscheinungsort, dies ist in der Regel der Verlagsort.


Gemäß § 8 Landespressegesetz Baden-Württemberg (LPG BW) müssen bei Druckwerken Name (oder Firma) und Anschrift des Druckers und des Verlegers, beim Selbstverlag des Verfassers oder Herausgebers genannt sein. Bei periodischen (regelmäßig erscheinenden) Druckwerken sind ferner Name und Anschrift des verantwortlichen Redakteurs anzugeben, bei mehreren Redakteuren für jeden von ihnen. Hierbei ist kenntlich zu machen, für welchen Teil jeder einzelne verantwortlich ist, dies gilt auch für den Anzeigenteil.


Durch die Impressumpflicht soll es Behörden aber auch Dritten ermöglicht werden, die für den Inhalt des Druckwerkes Verantwortlichen straf- oder zivilrechtlich zur Verantwortung zu ziehen. Unter den Begriff “Druckwerke” fallen: Bücher, Flugblätter, Plakate, Schallplatten, Kassetten u.a. 








Regeln für die Abfassung des Impressums (Erscheinungsvermerk)


1. Die Impressumangaben müssen klar und eindeutig sein. Auch äußerlich müssen sie leicht erkennbar sein. Zur Klarheit gehört, daß die publizistische Funktion des Genannten (Verleger, Herausgeber, verantwortlicher Redakteur, Drucker) ersichtlich ist.


2. Erscheint ein Druckwerk im Selbstverlag steht es dem Verfasser frei, sich als Verleger oder Herausgeber zu bezeichnen, vorausgesetzt, er übt diese Aufgaben auch aus.


3. Angegeben werden müssen Name und Anschrift. Umstritten ist, ob der ausgeschriebene Vorname erforderlich ist. Ein Postfach genügt nicht, es müssen Straße und Hausnummer angegeben werden.  Sonderregelungen gelten in Hessen und Berlin, dort reicht es aus, Name und Wohnsitz bzw. Wohnort anzugeben (z.B. Fritz Müller, Frankfurt a. Main).


4. Bei periodischen Druckwerken muß auch der verantwortliche Redakteur benannt werden, dieser ist auch als solcher zu bezeichnen.








Strafrechtliche Verantwortung ( § 20 LPG BW)


Presseinhaltsdelikte sind dadurch gekennzeichnet, daß die strafbare Handlung (z.B. Beleidigung, Volksverhetzung) gerade durch den geistigen Inhalt der Druckschrift verwirklicht wird. Neben der allgemeinen Strafbarkeit (z.B. nach StGB) kann der verantwortliche Redakteur oder der Verleger mit einer Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr belegt werden, wenn er vorsätzlich oder fahrlässig seine Pflicht verletzt hat, das Druckwerk von strafbaren Inhalten freizuhalten. Presseordnungsdelikte sind z.B. Verstöße gegen die Impressumpflicht, wenn die Schrift einen strafbaren Inhalt hat (Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr). Presseordnungswidrigkeiten  sind z.B. einfache Verstöße gegen die Impressumpflicht (Bußgeld bis zu 10.000 DM).








Alle Angaben sind auf dem Stand Mitte 1996, zwischenzeitliche Änderungen sind nicht auszuschließen. Insbesondere hinsichtlich der Sonderegelungen in Hessen und Berlin sind Änderungen denkbar. Soweit diesbezügliche Erkenntnisse bestehen, wird dringend um Mitteilung gebeten.








Definitionen


Drucker ist, wer Druckwerke (auch Fotografien, Schallplatten usw.) herstellt. Maßgeblich ist der Inhaber des Betriebes, auch wenn er die Tätigkeit durch Angestellte ausüben läßt. Verleger ist, wer das Erscheinen und Verbreiten von Druckwerken bewirkt, häufig sind Drucker und Verleger identisch. Verfasser ist der Autor eines Druckwerkes. Dieser muß nur ausnahmsweise genannt werden, wenn  seine Schrift im Selbstverlag erscheint. Herausgeber ist, wer die geistige Oberaufsicht beim Erscheinen eines Druckwerks führt. Er ist ebenso wie der Verfasser nur im Falle des Selbstverlags zu benennen. Verantwortlicher Redakteur ist, wer - rechtlich verantwortlich - den Inhalt des Druckwerkes zumindest mitbestimmt.
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Abdruck und Vervielfältigung nur nach vorheriger schriftlicher Genehmigung. Zuwiderhandlungen werden verfolgt.





Sämtliche Informationen werden nach bestem Wissen gegeben, es wird aber keine rechtliche Gewähr übernommen.











